
An die Lesenden,
Zwangsläufig haben die schrecklichen Angriffe vom 11. September 2001 gegen die Vereinig-

ten Staaten von Amerika die internationale Politik verändert. Noch ist nicht absehbar, inwie-
weit sich dies auf vorhandene Konflikte und politische Gleichgewichte in den bekannten Kri-
senregionen auswirken wird. Jedoch ist jetzt schon klar, dass die politische Auseinandersetzung
nun mit dem Menetekel "internationaler Terrorismus" ein neues Instrumentarium  erhalten hat.
Auch in der Türkei versuchen diejenigen Kräfte die weltweite Diskussion um die Bekämpfung
des "internationalen Terrorismus" zu nutzen, die ihre Existenz auf den türkisch-kurdischen
Konflikt gründen. Offen fordern sie ein verstärktes Vorgehen gegen die kurdische Bewegung und
andere oppositionelle Kreise. Selbst die Vollstreckung des Todesstrafe an Abdullah Öcalan wird in
den türkischen Medien wieder diskutiert.
Wie auch die militärische Reaktion der Vereinigten Staaten von Amerika ausfallen wird, der
Entwurf einer sicheren Welt lässt sich nur dann verwirklichen, wenn die komplexen Ursachen der
zahlreichen Konflikte beseitigt werden, auf deren Nährboden solch apokalyptische Gewalttaten
erst möglich werden.
Anstelle einer allgemeinen "Law and Order"-Doktrin müssen auch in den zahlreichen Krisen-
regionen dieser Welt Menschenrechte, Demokratie und rechtsstaatliche Prinzipien gefördert
werden. Hierbei kommt der internationalen Gemeinschaft eine hohe Verantwortung zu.
Die Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte ist dabei notwenig, um diesen Prozess in Gang
zubringen. Die kurdische Seite hat gezeigt, dass sie zu einer solchen Zusammenarbeit bereit ist.-

In dieser Ausgabe dokumentieren wir unter anderem  einen Redebeitrag von Riza Erdogan,
Mitglied im Exekutivkomitee des Kurdischen Nationalkongresses, bei einer Podiumsdiskussion
der Internationalen Initiative über Lösungsperspektiven der kurdischen Frage.
Wir geben außerdem den Inhalt eines Gesprächs wieder, das ASITI mit dem belgischen
Ehrensenator Hugo van Rompaey führte. Prof. Bruno Ficili vom Internationalen Institut für
Friedensforschung in Syrakus, Sizilien, betont in einem  Interview mit ASITI die Wichtigkeit
europäischen Engagements in der kurdischen Frage.

...und zuletzt: Dieses Bulletin kostet Geld, weswegen wir auch diesmal um freigebige Spenden
bitten.

Die Redaktion, Köln, im September 2001
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Der Europäische Menschenrechtsge-
richtshof sollte am 31. August 2001
zusammentreten, um über den
Antrag von Abdullah Öcalan gegen
die Türkei zu beraten. Wie es jetzt aus-
sieht hat der Gerichtshof eine neue
Frist für letzte Anträge  bis zum 28.
September 2001 eingeräumt. Was ist
der Grund dafür und konnten Sie
inzwischen Ihre Vorbereitungen
abschließen?

Unsere Vorbereitungen für das Verfah-
ren laufen weiter. Herr Öcalan hat selbst
eine umfangreiche Vorlage für die
Anträge abgefasst, die wir leider bisher
noch nicht vollständig einsehen konn-
ten. Wir sind allerdings auf Informatio-
nen in diesem Dokument angewiesen
um unsere Verfahrensanträge fertig stel-
len zu können. Das ist erst möglich wenn
wir vollständigen Zugang zu dem Ent-
wurf haben, den unser Klient erarbeitet
hat.

Warum erhalten sie keinen Zugang zu
dem Dokument?

Herr Öcalan hat immer noch keine ange-
messenen Bedingungen, was den
Rechtsbeistand angeht. Es ist ihm nicht
erlaubt, Schriftsätze direkt an seine
Anwälte zu geben oder von ihnen zu
erhalten. Im Widerspruch zu den eige-
nen Vorschriften der Regierung regelt

der Staatsanwalt von Bursa den Doku-
mentenaustausch und sämtlichen
Schriftverkehr, haben verschiedene
Staatsvertreter Zugang zu und Kontrolle
über diese Dokumente. Der Grund dafür
ist der Status der Insel Imrali, sie ist mili-
tärisches Sperrgebiet. Herrn Öcalans
Kommunikation mit dem Europäischen
Gerichtshof unterliegt ebenfalls diesen
Beschränkungen. Jedes Mal wenn wir
die Behörden bitten, uns Einsicht in
Dokumente zu gewähren, die Herr Öca-
lan für sein Verfahren vor dem Europäi-
schen Gerichtshof vorbereitet hat,
erklärt man uns, diese Dokumente seien
“an die zuständige Behörde” weiterge-
leitet worden; man würde uns Zugang
gewähren, sobald ihre Untersuchung
beendet sei. Bisher haben wir allerdings
erst den ersten Teil des Entwurfs erhal-
ten, den unser Klient erarbeitet hat. Wir
werden jedoch die Antragsentwürfe als
Ganzes prüfen müssen, bevor wir unsere
Verfahrensanträge fertig stellen können.
Im übrigen haben wir die Arbeit an den-
jenigen Fragen mehr oder weniger
abgeschlossen, die unsere Klagen
gegen spezifische Verletzungen einzel-
ner Artikel der Konvention betreffen, die
der Gerichtshof im Dezember zugelas-
sen hat. Diese Arbeit umfasst auch Gut-
achten zum Recht auf Selbstverteidi-
gung oder Notwehr und zu Artikel 125
des Türkischen Strafgesetzbuches, der
für Separatismus die Todesstrafe vor-
sieht.
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Europäischer Menschenrechtsgerichtshof vertagt sich erneut 

Neue Frist für Anträge bis zu 28. September 2001
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kei führten, angefangen bei seiner Aus-
weisung aus Syrien bis zu seiner illega-
len Entführung am 15. Februar 1999
vom Boden der griechischen Botschaft
in Kenia, wo er rechtlichen Anspruch auf
internationalen Schutz genoss. Die
Ereignisse spielten sich in mehreren
europäischen Ländern und in Kenia ab,
und an all diesen Orten war Herr Öcalan
mit Unregelmäßigkeiten, verwirrenden
Vorkommnissen und Gesetzesbrüchen
konfrontiert.

Außerdem diskutiert sein Papier das hei-
mische Verfahren in der Türkei und das
Klima, in dem es abgehalten wurde, ein-
schließlich all der Vorwürfe, die gegen
ihn erhoben wurden mit dem Ergebnis,
daß er zum Tode verurteilt wurde. Er
erhebt den Vorwurf, sein Verfahren sei
lediglich eine Formsache gewesen, ein
Spektakel mit dem Ziel, selbst auch mit
ungesetzlichen Mitteln, ihn als Alleinver-
antwortlichen für einen fünfzehnjähri-
gen Krieg darzustellen, der in Wahrheit
das Ergebnis tiefer sozialer und histo-
risch begründeter Probleme ist.
Der dritte Teil seiner Bemerkungen
bezieht sich auf die kurdische Frage
selbst, das wichtigste aller sozialen und
politischen Probleme der Türkei und
ihre mögliche Lösung. Herr Öcalan dis-
kutiert Lösungsmöglichkeiten auf histo-
rischer und politikwissenschaftlicher
Basis.

Seine eigenen Aussagen zu diesen The-
men sind natürlich von entscheidender
Wichtigkeit. Ihm lag sehr viel daran,
selbst ausführliche Kommentare auszu-
arbeiten. Leider hat er aber große
Schwierigkeiten, wenn er wichtige
Materialien oder Hilfsmittel benötigt.
Beispielsweise wurde ihm keine
Schreibmaschine erlaubt. Unter solchen
Umständen fällt es ihm natürlich schwer,

Also machen Sie die türkische Regie-
rung verantwortlich für die Verzöge-
rungen?

Der entscheidende Punkt sind hier die
Haftbedingungen des Beschwerdefüh-
rers. Im gesamten Zeitraum seit seiner
Festnahme hatte er nur einen sehr ein-
geschränkten Zugang zu Informationen
über wichtige Entwicklungen und Dis-
kussionen sowohl in der Türkei als auch
auf internationaler Ebene. Er kann nicht
einmal die Tagespresse verfolgen.
Obwohl parallel zum europäischen Ver-
fahren in der Türkei ein neuer Prozess
gegen ihn bevorsteht, sind Anwaltsbe-
suche auf eine Stunde pro Woche
beschränkt und können wegen schlech-
ten Wetters auch abgesagt werden.
Diese Bedingungen verschärfen die Pro-
bleme, die wir bei der Vorbereitung des
Verfahrens haben. Die Probleme des
Zugangs zu Dokumenten, die unser
Klient vorbereitet hat, haben wir schon
erwähnt. Obwohl wir wiederholt bei den
Behörden vorstellig wurden, gab es bis-
her keine positive Antwort, und auch die
negativen Bescheide erhalten wir sehr
spät. Das Gericht wird diese Dinge zu
beachten haben, um ein faires und für
die Beteiligten zufriedenstellendes Ver-
fahren zu ermöglichen.

Was können Sie uns über den Inhalt
der Anträge sagen, die Herr Öcalan
selbst vorbereitet?

Es ist schwierig über ein Dokument zu
sprechen, das man bisher nicht vollstän-
dig prüfen konnte. So weit wir wissen,
diskutiert er eine Reihe wichtiger Fragen
im Detail. Einer der Punkte, die er
anspricht, ist die Kette von Ereignissen,
die zu seiner Festnahme durch die Tür-

Einer der Gründe, weshalb dieser Fall so
weitreichend ist, liegt in der Kurdischen
Frage an sich, einem der schwierigsten
historischen, sozialen und politischen
Probleme des gesamten Mittleren
Ostens. Dieses Problem betrifft nahezu
alle in der Türkei lebenden Kurden, also
etwa die Hälfte der 40 Millionen Kurden
des Mittleren Ostens.
Bei der Klage, über die wir hier reden,
handelt es sich um einen Fall, der das
Ergebnis einer Auseinandersetzung ist,
die auch von den türkischen Behörden
selbst als “Krieg auf niedriger Flamme”
bezeichnet wird. Es ist der Fall des Füh-
rers einer dieser Konfliktparteien, der
PKK. Individuelle Menschenrechtsverlet-
zungen, die im Laufe dieses Konflikts
begangen wurden, sind bereits in gro-
ßer Zahl vor diesem Gerichtshof verhan-
delt worden. Daher kann man diesen
Fall als eine Art Zusammenfassung aller
Menschenrechtsverletzungen betrach-
ten, die im Kontext dieses Konflikts
begangen wurden, dessen Wurzel das
kurdische Problem ist.

Nun hat der Gerichtshof eine letzte Frist
für Anträge bis zum 28. September ein-
geräumt. Dennoch wird es unter den
gegebenen Umständen schwierig wer-
den, unsers Anträge bis dahin fertig zu
stellen. Wir sind aber zuversichtlich, dass
der Gerichtshof mit diesen Problemen in
angemessener Weise umgehen wird,
wenn er die Ursachen für diese Verzöge-
rungen berücksichtigt.
Immerhin hat das Gericht die ersten
einstweiligen Anordnungen bereits am
4. März 1999 erlassen, damit die Regie-
rung sicherstellt, dass der Kläger mit Hil-
fe von Anwälten seiner Wahl sein indivi-
duelles Recht auf Anrufung des Europäi-
schen Gerichtshofes tatsächlich wahr-
nehmen kann.
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struktiv gedachte Vorschläge hinrei-
chend realistisch sein.

Ein Punkt, auf dem der Kläger selbst
ebenso wie seine Anwälte immer wieder
besteht, ist  der einer Anhörung auf
Imrali selbst. Er erwartet, dass das
Gericht ihn persönlich anhört, da er ihm
einige sehr wichtige Informationen über
die Kette internationaler Ereignisse
geben möchte, die mit seiner Festnah-
me endeten, wie auch Informationen
zur Zeit im  Polizeigewahrsam und den
Verhören. Wir sind zuversichtlich, dass
eine persönliche Anhörung von Herrn
Öcalan, als einzigem unmittelbarem
Zeugen einer Reihe verwirrender Ereig-
nisse, ein vollständig neues Licht auf ver-
schiedene Fakten und Rechtsfragen
werfen kann, die für diesen Fall von zen-
traler Bedeutung sind. Unter diesem
Gesichtspunkt darf man annehmen,
dass eine solche Zeugenvernehmung
im Interesse des Gerichtes sein sollte, in
dessen Bestreben nach Einhaltung
höchster internationaler Standards der
Rechtsprechung.

Ist das eine realistische Forderung?

Wir hoffen, dass es so kommt. Es gibt
einige Beispiele, wo eine Delegation des
Gerichts Zeugenvernehmungen in Diy-
arbakir und Ankara abgehalten hat; da
gibt es keine prozeduralen Hindernisse,
was das Gericht betrifft. Die türkische
Regierung ihrerseits wird ihre Verpflich-
tungen als Unterzeichner der Europäi-
schen Konvention für Menschenrechte
erfüllen müssen. Sie hat bereits zuvor
einer Delegation belgischer Staatsan-
wälte und Richter sowie einer norwegi-
schen Delegation die Erlaubnis gegeben
Imrali zu besuchen und dort unseren
Klienten zu Verfahren in diesen jeweili-

seine Arbeit innerhalb des gegebenen
Zeitrahmens fertig zu stellen. An dieser
Stelle bedarf auch seine langdauernde
Einzelhaft der Erwähnung, die sich auf
seine Konzentrationsfähigkeit sehr
nachteilig ausgewirkt hat.

Bedeutet dies, er hat ernsthafte ge-
sundheitliche Probleme?

Das Klima von Imrali, der Mangel an fri-
scher Luft und fehlende Möglichkeiten
körperlicher Betätigung haben einige
Probleme verursacht. Herr Öcalan klagt
über eine Sinusitis, die möglicherweise
allergische Ursachen hat. Diese gesund-
heitlichen Problem sind aber nicht so
schwerwiegend oder ernst, dass sein
körperliches Wohlbefinden insgesamt
davon betroffen wäre; dennoch legen
wir Wert auf die Forderung nach ange-
messeneren Haftbedingungen.

Was wird geschehen, nachdem beide
Parteien ihre Anträge  beim Gerichts-
hof eingereicht haben?

Das sollten wir vernünftigerweise dann
erörtern, wenn das eigentliche Verfah-
ren stattfindet. Das Gericht wird am 28.
September 2001 zusammentreten und
dann im Lichte der vorgelegten Anträge
entscheiden, wie es in diesem Fall weiter
verfahren möchte. Wir erwarten ein Ver-
fahren im Rahmen der Prozessordnung
des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte. Herr Ocalan hat angedeu-
tet, dass er eine außergerichtliche Eini-
gung in Zukunft nicht ausschließt, wenn
sie dazu dient, eine Lösung für das Pro-
blem zu finden, das diesem Fall zugrun-
de liegt. Jeder Vorschlag seitens der
Regierung wird von ihm geprüft wer-
den, allerdings sollten ernsthafte, kon-

gen Ländern zu befragen, obwohl sie
hierzu in keiner Weise durch die Konven-
tion verpflichtet gewesen wäre. Dies
macht deutlich, dass es keine techni-
schen Hindernisse gibt, die es einer
Delegation des Gerichtes verbieten wür-
den Imrali zu besuchen. Es ist allerdings
Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs
zu entscheiden, ob er eine solche Zeu-
genvernehmung in Betracht ziehen
möchte oder nicht.
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Seit dem Ende der bipolaren Weltord-
nung und dem Beginn der infolge der
Globalisierung einsetzenden Verände-
rungen fällt es den politisch bestimmen-
den Mächten zunehmend schwer, die
Kräfteverhältnisse im Mittleren Osten zu
kontrollieren und ihren Einfluß zu erhal-
ten. Diese Länder, insbesondere auch die
USA mit ihrem neuen Präsidenten,
ebenso wie die regionalen Mächte,
sehen die Notwendigkeit von Verände-
rungen und können sich dem auch nicht
mehr entziehen. Dem kurdischen Volk
stellt sich nun die schwierige Aufgabe,
sich innerhalb dieser Veränderungspro-
zesse, innerhalb dieses sich beschleuni-
genden demokratischen Wandels in der
Region eine verlässliche Basis zu schaf-
fen, die ihm im internationalen Rahmen
die elementaren politischen und kultu-
rellen Rechte garantiert, die ihm bisher
verwehrt geblieben sind. Um so not-
wendiger wird es daher, dies noch mas-
siver zu thematisieren und für alle Län-
der der Region, in denen Kurden leben,
eine Lösung zu finden. Hierbei fällt der
Türkei eine Schlüsselrolle zu. Sie kann
mit ihrem Verhalten eine Lösung dieses
Konfliktes maßgeblich beeinflussen.
Abdullah Öcalan formulierte hierzu
während seines Verfahrens in der Türkei
zwei grundlegende Prämissen: Erstens
müsse eine Lösung innerhalb der
gegenwärtigen Grenzen der Türkei

gefunden werden und zweitens müsse
diese Lösung auf politischem Wege
erreicht werden, also ohne eine Fortfüh-
rung der militärischen Konfrontation. Es
gilt also, in eine Phase der Veränderung
einzutreten, in der es langfristig nicht
um Individualrechte geht, sondern um
eine gesellschaftliche Lösung, die das
gesamte kurdische Volk einschließt. Nur
so kann das kurdische Volk seine Freiheit
als gesellschaftliche Kraft in einer demo-
kratischen Türkei erreichen, ohne erneut
den Weg völliger Integration oder gar
Assimilation zu beschreiten. Hierzu ist es
zwingend notwendig, innerhalb der
staatlichen Struktur der Türkei als Volk
einen politischen Status zu gewinnen;
die Verwendungsmöglichkeit der eige-
nen Sprache und das teilweise Zuge-
ständnis kultureller Freiheiten sind hier
zu wenig. Ein Selbstbestimmungsrecht
für das kurdische Volk innerhalb des
Staates Türkei ließe sich beispielsweise
in einer föderativen Struktur verwirk-
lichen. Weder die PKK noch andere kur-
dische Organisationen stehen einem
solchen Modell  ablehnend gegenüber.
Ein wichtiger Schritt in Richtung Reali-
sierung einer solchen föderativen Struk-
tur wäre die Stärkung regionaler und
kommunaler Verwaltungen und Vertre-
tungen in den kurdischen Gebieten, so
dass die Bevölkerung dieser Gebiete
mehr Einfluß auf ihre Belange und die

D
ie Kurden sind ein Volk von 40
Millionen Menschen im Mittleren
Osten. Dieses Volk erwartet nicht

mehr und nicht weniger als diejenigen
Rechte, die das Völkerrecht vorsieht. In
der Praxis haben wir allerdings leider
erfahren müssen, dass dieses Recht
offensichtlich seine Gültigkeit verliert,
wenn es um die kurdische Frage geht.
Dennoch werden wir auch in Zukunft
nicht darauf verzichten, als Volk unser
Selbstbestimmungsrecht und unser
Recht auf freie Entfaltung innerhalb des
internationalen Rechtes einzufordern.
Wir werden unsere Bemühungen sogar
verstärken. Die Auslieferung von Abdul-
lah Öcalan aus Kenia an die Türkei hat
uns einige Dinge deutlich gemacht. Der
gegenwärtige Status Quo, die Teilung
des kurdischen Volkes auf vier Länder im
Mittleren Osten ist im wesentlichen eine
Folge der Politik europäischer Länder.
Doch wir halten den Status Quo nicht
für unüberwindbar. Wir haben nicht die
Absicht, unseren Kampf einzustellen
und auf unser Selbstbestimmungsrecht
zu verzichten. Eine Lösung der kurdi-
schen Frage kann allerdings nur unter
Berücksichtigung der Bedingungen und
im Rahmen der internationalen Kräfte-
verhältnisse angestrebt und erreicht
werden und muß notwendig einherge-
hen mit weiteren grundlegenden Verän-
derungen im gesamten Mittleren Osten.

Türkei - Kurdistan
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bewaffneten Kampfes haben das Volk
jedoch so weit geeint, dass nun ein
demokratischer Widerstand und damit
die Verteidigung mit anderen Mitteln
möglich geworden ist. Auch der Wider-
stand in den Gefängnissen hat hierzu
beigetragen. Jetzt stehen wir am Beginn
einer Zeit in der mit politischen Mitteln
agiert werden kann. Die kurdische
Gesellschaft hat ein neues Selbstver-
ständnis, ein neues Bewusstsein: Sie
weiß, dass sie sich alle Freiheiten selbst
erkämpfen muß. Dies hat den Organisa-
tionsgrad, besonders auch nach dem
Ende der bewaffneten Auseinanderset-
zungen in vielen Gebieten der Türkei
und Kurdistans noch erhöht. Für die kur-
dische Gesellschaft ist deutlich gewor-
den, dass eine Lösung der kurdischen
Frage in der anstehenden politischen
Auseinandersetzung nur vom Volk
selbst erreicht werden kann. Die Forde-
rungen beschränken sich dabei nicht
auf die Anerkennung der Sprache oder
das Recht auf eigene Medien, wie Fern-
sehen usw.: Vielmehr geht es um ein
Leben in Freiheit in der eigenen Heimat,
in einer eigenständig entwickelten und
gestalteten Gesellschaft.
In diesem Zusammenhang bedeutet die
Änderung der Strategie auch, dass die
Türkei ihre Anschuldigungen des Sepa-
ratismus und Terrorismus international
nicht mehr aufrecht erhalten kann. Die
Türkei selbst befindet sich in einer Phase
des Umbruchs. Der Kemalismus und sei-
ne staatlichen Institutionen sind in die
Krise geraten. Auch im Hinblick auf die
kurdische Frage ist die Bereitschaft zu
Veränderungen erkennbar, wenn auch
leider erst bei einem kleinen Teil des
Staatsapparates. Nach wie vor beherr-
schen diejenigen Kräfte in der Regie-
rung die Szene, die auf eine Verschleie-
rung und Vertuschung der Zustände
setzen, um letztendlich so weiter

sie betreffenden Entscheidungen neh-
men kann. (Abdullah Öcalan nennt in
seiner Verteidigungsschrift als Beispiel
einer solchen Föderation, auch unter-
schiedlicher Ethnien, die Schweiz; in
anschließenden Diskussionen wurde in
der kurdischen Bewegung auch auf Bel-
gien als mögliches Modell verwiesen.)
Generell ist die kurdische Bewegung für
alle Formen staatlicher Ordnung offen,
die ein friedliches Zusammenleben ver-
schiedener Völker innerhalb eines
Staatsgebietes ermöglichen. Die kurdi-
sche Gesellschaft bewegt sich Schritt für
Schritt auf die Verwirklichung solcher
Vorstellungen zu. Ihre Grundforderun-
gen lauten Freiheit und Gleichberechti-
gung. Sollte sich allerdings erweisen,
dass die hierzu notwendigen Verände-
rungen in der Türkei nicht möglich sind,
kann für das kurdische Volk auch eine
Abtrennung wieder aktuell werden. Die-
se Angelegenheiten werden auf lange
Sicht politisch gelöst werden müssen.
Wir sind in diesen Punkten zuversicht-
lich, da schon wichtige Schritte in die
richtige Richtung getan wurden und
eine Lösung dabei in erreichbare Nähe
gerückt ist. Bei den letzten Newroz-
Feierlichkeiten in der Türkei haben Milli-
onen von Kurden die Bedeutung ihrer
nationalen Identität deutlich gemacht,
indem sie für ihre Rechte auf die Straße
gingen. Die nationale Identität muß nun
in Richtung einer politischen Anerken-
nung weiterentwickelt werden. Hierzu
setzen wir auch weiterhin auf Großde-
monstrationen (Serhildan).
Aus heutiger Perspektive war der
bewaffnete Kampf notwendig, um über-
haupt erst an diesen Punkt zu gelangen.
In der Vergangenheit war das kurdische
Volk einer rücksichtslosen Assimilations-
politik ausgesetzt, so dass es schließlich
seine Wurzeln und seine Identität zu
leugnen begann. Fünfzehn Jahre

machen zu können wie bisher. Derzeit
liegt dem türkischen Parlament ein
Änderungsantrag zu §51 der Verfassung
vor. Dieser Antrag sieht vor, das Verbot
des Kurdischen in den Medien aufzuhe-
ben verbunden mit dem Recht auf das
Ausstrahlen von Sendungen in der Mut-
tersprache über eigene Medien. Zwar
sind diese Ansätze noch weit von einer
wirklichen Lösung entfernt; angesichts
einer mehr als 70-jährigen Verleug-
nungspolitik seitens der Türkei bedeu-
ten sie jedoch den Beginn einer neuen
Phase. An dieser Stelle sei auch der
Bericht des türkischen Mittelstandsver-
bandes, TÜSIAD, genannt, in dem gefor-
dert wird, die notwendigen Reformen
einzuleiten, um die Einhaltung der Bei-
trittskriterien zur EU (Kopenhagener Kri-
terien) zu gewährleisten. Die kurdische
Seite muß diese Entwicklungen aufgrei-
fen und berücksichtigen und in der
Öffentlichkeit zum Thema machen.
Gelingt ihr dies nicht, werden Parteien
und Kräfte wie die MHP und die Armee
weiterhin zu unserem Nachteil die Rich-
tung der Politik bestimmen.
Uns ist sehr bewusst, dass weder das
Beitrittspapier der EU-Kommission für
die Türkei noch das Nationale Pro-
gramm der türkischen Regierung expli-
zit eine Demokratisierung der Türkei
und eine Lösung der kurdischen Frage
vorsehen. Die EU-Kommission verwen-
det nach wie vor Formulierungen, mit
denen die Türkei in ihrer Politik der Ver-
leugnung bestärkt wird. Dies wird
besonders deutlich daran, dass in bei-
den Papieren kein Anerkennung eines
Minderheitenstatus vorgesehen ist. Wir
müssen dies entschieden kritisieren. Erst
nach entsprechender Kritik von vielen
Seiten wurden einige Passagen einge-
fügt, die auf die kurdische Frage Bezug
nehmen. Wir fordern die Türkei und die
EU auf, die kurdische Frage auf dem
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Prozess zu unterstützen?  

Es ist wichtig, daß sie weiterhin auf Frie-
den drängen und zeigen, daß Türken
und Kurden brüderlich aber gleichbe-
rechtigt zusammen leben können.

Was glauben Sie, wann wird die Türkei
der EU beitreten können?

Das ist eine sehr schwierige Frage, die
nicht mit wenigen Worten beantwortet
werden kann. Es ist nicht einmal sicher,
daß es jemals zu einem Beitritt kommt.
Injedem Fall wird dies aber ein langer
Prozess sein.

Könnte man die Türkei nicht erst einmal
aufnehmen, und dann die Probleme im
Rahmen Europas lösen?

Dies ist aufgrund der für alle geltenden
Aufnahmekriterien nicht möglich. Die
Probleme müssen vor dem Beitritt
gelöst werden. Hier ist entsprechender
Druck seitens der EU notwendig.
Im übrigen darf man die kurdische Fra-
ge nicht als innere Angelegenheit der
Türkei betrachten. Die Menschenrechte
sind keine innere Angelegenheit. Wir
müssen auf eine politische Lösung drän-
gen. Mit Frieden kann man nichts verlie-
ren, mit Krieg alles. Nach meiner Mei-
nung ist es ohnehin eine Schande, wie
ein Land wie die Türkei, ein Land auf
dem Boden vieler großer alter Kulturen,
auf eine solche Art mit den Kurden
umgeht, die nichts mehr verlangen als
ihr Recht.

Welche Möglichkeiten sehen Sie derzeit,
in der kurdischen Frage einer Lösung
näher zu kommen?

Seit Abdullah Öcalan nach Rom kam,
haben sich einige Möglichkeiten erge-
ben in einen Dialog einzutreten, die
auch trotz seiner Inhaftierung weiterhin
vorhanden sind. Es wäre wichtig, einen
Friedenskongress zu organisieren, der
alle Beteiligten an einen Tisch bringt
und nach konstruktiven Lösungen der
vorhandenen Probleme sucht.

Nun darf man, was einen solchen Frie-
denskongress angeht ja leider nicht mit
kooperativem Verhalten der Türkei rech-
nen...

Hier fällt die entscheidende Aufgabe der
EU zu. Sie muß intervenieren für die
Rechte der Kurden und die Türkei zu
einer Änderung ihrer Politik bewegen.
Der Wille der Kurden zum Frieden, ist
dabei von großer Bedeutung. Diesen
Weg müssen sie fortsetzen und überall
deutlich machen, daß sie auf eine friedli-
che, politische Lösung der Probleme set-
zen.

Aber welche konkreten Möglichkeiten hat
denn die EU?

Sie muß die Respektierung der Men-
schenrechte fordern und dies zur
Grundlage für alle türkischen EU-Ambi-
tionen machen.

Was können die Kurden tun, um diesen
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Wege eines friedlichen politischen Dia-
loges zu lösen. Natürlich sind wir in der
Lage, der Türkei unsere Vorstellungen zu
verdeutlichen und zu diskutieren; kleine
Veränderungen, wie ein freier Gebrauch
der Muttersprache sind jedoch keines-
falls hinreichend. Für eine wirkliche und
dauerhafte Lösung bedarf es weiterge-
hender Schritte, die auch ein Recht auf
politische Organisationsfreiheit und
Interessenvertretung  der  Kurden
garantieren. Doch wir wollen die Situa-
tion nicht verschärfen. Es bleibt unser
erklärtes Ziel, die Türkei an den Verhand-
lungstisch zu bekommen. Wir wollen
gemeinsam mit ihr als politische Kraft
eine Plattform für den Demokratisie-
rungsprozess aufbauen und eine Basis
für ein gemeinsames Zusammenleben
entwickeln.
Dieser Prozess kann nur in kleinen
Schritten erfolgen. Es geht hier nicht um
folkloristisch-kulturelle Bereicherung,
sondern um einen politischen Status,
dessen Berechtigung durch die lange
Praxis der kurdischen Massenbewegung
verdeutlicht wird. Ließe sich tatsächlich
eine solche Lösung im Konsens verwirk-
lichen, könnte dies den Anfang eines
breiten Demokratisierungsprozesses für
den gesamten Mittleren Osten bedeu-
ten. Im Hinblick auf den politischen Sta-
tus spielt auch Südkurdistan (Nordirak)
eine wichtige Rolle. In ihrer jetzigen
Position blockiert die Türkei nicht nur
eine Lösung innerhalb ihrer eigenen
Grenzen sondern auch Entwicklungen
außerhalb. Umso wichtiger ist deshalb
gerade hier der Beginn der Demokrati-
sierung und der Aufbau von Rechsstaat-
lichkeit; er hätte Beispielcharakter und
Signalwirkung; im ganzen Mittleren
Osten könnten ähnliche Prozesse ange-
stoßen werden und am Ende vielleicht
sogar in eine Föderation der Völker die-
ser Region führen.

DDiiee  EEUU  mmuussss  DDrruucckk  mmaacchheenn
Asiti sprach mit Prof. Bruno Ficili, vom Internationalen Institut für Friedensforschung in
Syrakus, Sizilien, der auch als Kandidat für den Friedensnobelpreis genannt wird.



ich nichts über Kurden oder kurdische
Geschichte, ich war einfach schockiert
und schwor mir in diesem Augenblick,
alles zu tun, um ihre Situation zu verbes-
sern. Im Jahre 1990/91 besuchte ich mit
einer Parlamentsdelegation zum ersten
Mal Kurdistan. Anschließend brachte ich
im belgischen Parlament einen Ent-
schließungsantrag ein, der die Türkei
dazu aufforderte, die Unterdrückung im
Südosten zu beenden und Verhandlun-
gen für eine politische Lösung aufzu-
nehmen. Später wurde ich Mitglied des
Senats und brachte dort ebenfalls ähnli-
che Anträge ein. In dieser Zeit habe ich
viele Kontakte aufgebaut in Brüssel,
Deutschland, Frankreich, Britannien, und
dabei haben sich viele freundschaftliche
Verbindungen ergeben.
Ich konnte doch vor der realen Situation
nicht die Augen verschließen oder sie
verleugnen.

Gespräch mit Öcalan

Hohe Priorität hatte für mich daher ein
Gespräch mit Apo (Abdullah Öcalan),
dem Führer der PKK. Leider wurde das
Treffen wenige Stunden vor meiner
Abreise abgesagt aufgrund eines soe-
ben aufgedeckten geplanten Bombe-
nattentats. Als Öcalan dann im Dezem-
ber 1998 nach Rom kam, bemühte ich
mich erneut um ein Treffen. Schließlich
erhielt ich die Erlaubnis und flog nach
Rom. Dort hatte ich ein zweistündiges

europäer.
Für mich und vermutlich für Sie alle ist
Abdullah Öcalan der Nelson Mandela
von Kurdistan. Wir müssen die Aufgabe
annehmen, die Abdullah Öcalan uns
gestellt hat, nämlich die türkische und
die europäischen Regierungen davon zu
überzeugen, dass es nur einen Weg gibt,
das kurdische Problem zu lösen, und
zwar auf dem Wege internationalen
politischen Dialoges. Das Ziel ist Frieden,
so bald wie möglich. Dieses internatio-
nale Festival soll eine Brücke in eine
neue hoffnungsvolle Zukunft sein.
Lang lebe Abdullah Öcalan, lang lebe
das kurdische Volk.”

Vielen Dank.

Die kurdische Problematik und mein
Verhältnis zu den Kurden

(Ausschnitte aus einem Gespräch im
Anschluß und das Grußwort)

Wenn man mich fragt, wann und wie ich
dazu gekommen bin, mich mit der kur-
dischen Problematik zu beschäftigen,
dann verweise ich zuallererst auf Halab-
ja und das Jahr 1988.

Ich saß vor dem Fernseher und fragte
mich, wie es denn möglich sein könne,
chemische Bomben auf Familien, Kinder
und Frauen abzuwerfen. Damals wusste
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seit dreizehn Jahren sympathisiere ich
mit dem kurdischen Volk und bin sein
Freund und ein Kämpfer für die kurdi-
schen Interessen.
Am 5. Dezember 1998 traf ich Abdullah
Öcalan in seinem Haus in Rom. Dies war
der letzte direkte Kontakt Abdullah Öca-
lans mit einem freien westeuropäischen
demokratischen Parlamentsvertreter.
Ich versprach ihm damals, die Botschaft,
die er mir mitgab, überall auf der Welt zu
verbreiten.

Hier ist seine Botschaft:

“Wir befinden uns in einer wichtigen
Zeit unserer Geschichte. Europa könnte
jetzt aktiver sein im Mittleren Osten. Ich
hoffe, sie werden Verantwortung über-
nehmen. Wir wollen Frieden und eine
politische Lösung.

Ich bin nach Europa gekommen in dem
Wissen um die Risiken für mich und für
die Bewegung. Wir suchen Unterstüt-
zung.

Meine besten Wünsche für alle Freunde
und alle die an einer Lösung arbeiten.”
Dreimal hatte Abdullah Öcalan einseitig
und freiwillig einen Waffenstillstand
erklärt. Kein Mal gab es darauf eine posi-
tive Antwort, weder seitens der türki-
schen Regierung noch seitens der West-

DDaass  ZZiieell  iisstt  FFrriieeddeenn
GGrruußßwwoorrtt  aannllääßßlliicchh  ddeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleenn  KKuurrddiissttaann--FFeessttiivvaallss  iinn  KKööllnn  aamm  11..99..22000011

Hugo van Rompaey, Ehrensenator aus Belgien, ehemaliger Christdemokrat und Parlamentarier

Wir dokumentieren seine Grußadresse an die Besucher im Müngersdorfer Stadion sowie Ausschnitte aus einem Gespräch mit
Asiti, das sich  daran anschloß.

Liebe  kurdische Freunde,
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Gespräch mit Öcalan. Dieses versuchte
ich zu nutzen, um mehr Aufmerksamkeit
für das Thema in der Öffentlichkeit zu
bekommen. Von Seiten  der Westeuro-
päer kam jedoch keinerlei positive Reak-
tion.

Öcalans Entführung eindeutig illegal

Am Tag des Kidnappings in Kenia
befand ich mich in Leuwen , als ich einen
Anruf auf dem Handy erhielt. Der Redak-
teur des nationalen belgischen Radio-
senders fragte an, ob ich bereit sei, am
nächsten Morgen an einer Sendung teil-
zunehmen und, als ich den Anlaß erfah-
ren wollte, ob ich denn nichts von der
Entführung Öcalans in Nairobi wisse.
Diese Entführung war für mich eine ein-
deutig illegale Aktion. Die Haltung aller
betroffenen Regierungen in dieser Fra-
ge veranlasste mich, meine Partei, die
Christdemokraten sofort zu verlassen,
da hier für mich eine Grenze überschrit-
ten worden war, wobei Werte geopfert
wurden, die ich nicht bereit war aufzu-
geben. Zu dieser Zeit hatten wir eine
Mehrheit von gerade einer Stimme im
Parlament.

Solidarität gegen Unterdrückung

Besonders im Kontext dessen was ich
mit Öcalan besprochen hatte, musste
ich solidarisch sein. Dieser Mann ist kein
Terrorist, ebenso wenig wie es sich bei
der PKK um Terroristen handelt, sondern
vielmehr um eine Reaktion auf Unter-
drückung. Die Haltung der westlichen
Regierungen zu diesen Ereignissen ist
nicht annehmbar; sie haben auf keinen
der Waffenstillstände reagiert; sie haben
nichts getan, um einen Dialog in Gang
zu setzen. Öcalan hatte in Rom klar und
deutlich gesagt, eine Lösung in den
Grenzen der Türkei sei für ihn akzepta-
bel. Von diesem Augenblick an spielte
der Gedanke der Separation keine Rolle

mehr. Ich nahm dies damals zum Anlaß,
dem belgischen Premierminister, einem
Parteifreund, den Vorschlag zu machen,
Belgien könne doch, als kleine Nation, so
wie es Norwegen in der Palästinafrage
getan hatte, die keine imperialen oder
militärischen Interessen in der Region
hat, eine vermittelnde Rolle spielen und
versuchen, die am Konflikt beteiligten
zum Beginn eines Dialoges zu bewegen.
Der Premierminister lehnte eine solche
Rolle Belgiens ab.

Die EU muß ihren Einfluß nutzen

Inzwischen haben, seit die Türkei ihren
Wunsch realisieren konnte, offizieller
Beitrittskandidat der europäischen
Union zu werden, neue Möglichkeiten
der Einflussnahme gewonnen. Die Auf-
nahme der Türkei muß mit der Lösung
der kurdischen Frage verknüpft sein.

Die Frage der Menschenrechte kann von
der Türkei nicht internalisiert werden:
Folter oder extralegale Hinrichtungen
sind kein internes Problem der Türkei,
sondern die Verletzung internationaler
Verträge und Übereinkommen, denen
die Türkei sich angeschlossen hat..
Solche Dinge sind nicht akzeptabel,
wenn man ein Mitglied der europäi-
schen Familie werden will, und darüber
kann es auch gar keine Diskussion
geben.l

Kontakte zur PKK

Noch eine Bemerkung zum Schluß: Ich
werde manchmal gefragt, ob ich denn
im Kontext meiner kurdischen Bemü-
hungen auch Kontakt zu PKK hätte?
(Man erwartet dann zumeist wohl eine
Antwort wie, ja, gelegentlich kann dies
schon einmal der Fall sein).
Meine Antwort darauf ist allerdings
nicht die erwartete, sondern vielmehr, ja,
natürlich, so viel wie möglich.

An die Redaktion

Zum Hungerstreik in der Türkei von Chris Kut-
schera 

Normalerweise schätze ich Artikel von
Chris Kutschera und man kann wohl
sagen, dass er einer der Journalisten ist,
die sich in der kurdischen Frage gut aus-
kennen. Sein Artikel zum Hungerstreik
allerdings ist kein Ruhmesblatt für ihn. Er
ist schlampig, lieblos und zudem denun-
ziatorisch. Warum? Nach nun fast 60
Toten sollte ein längst überfälliger Arti-
kel im Asiti mit etwas mehr Behutsam-
keit und Mitgefühl versuchen die Tragö-
die in- und ausserhalb der Gefängnisse
zu skizzieren. Ich glaube es ist ange-
sichts dieses menschlichen Dramas
auch nicht notwendig, derart oberfläch-
lich die türkische Linke mit zwei, drei
Sätzen abzustrafen und zuguterletzt die
Unterstellung im Raum stehen zu lassen,
dass die Gefangenen  von "aussen"
gesteuert werden. Da hilft auch die Rela-
tivierung von Eren Keskin am Ende
nichts. Es bleibt Chris Kutschera unbe-
nommen, derartiges zu schreiben und
zu glauben. Ihr allerdings druckt es und
gebt dem Artikel somit seine Relevanz.
Damit bewegt ihr euch auf dem Niveau
der TAZ-Berichterstattung zu diesem
Thema.
Schade, ich hätte euch mehr politische
Sensibilität zugetraut. Und auch wenn
ihr keine Freunde der türkischen Linken
seit, so ist es doch ein Fehler zu glauben
der Kampf in den Gefängnissen hätte in
seiner Konsequenz mit der Politik der
kurdischen Bewegung nichts zu tun. Der
19. Dezember 2000 war nicht nur ein
"Modernisierungsmassaker" und quasi
ein Putsch im Knast, es war auch ein
direkter militärischer Schlag gegen das
Projekt der "Demokratischen Republik".
Dies nicht zu sehen, sondern den Über-
lebenskampf der Gefangenen und
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Seit dem Ende des bewaffneten Kamp-
fes der Kurden in der Türkei beobachten
wir die Bemühungen von Seiten der
Kurden, die Problematik einer politi-
schen Lösung zuzuführen.
Eine politische Lösung der kurdischen
Frage aber bedeutet nichts weniger als
ihre Verrechtlichung, ihre Einbindung
und Lösung in geltendes (internationa-
les) Recht. Die Kurden streben dabei
eine Lösung innerhalb der bestehenden
Grenzen der Türkei an, d.h. der Gedanke
an eine Abspaltung, eine Sezession steht
nicht länger zur Diskussion. Es gilt also
zunächst die Grundlagen und Möglich-
keiten abzustecken, die sich in diesem
Zusammenhang aus dem Völkerrecht
ergeben.
Dies genau ist auch das Thema des Pae-
ch'schen Gutachtens, die beiden zentra-
len Begriffe des internationalen Rechts,
die für eine Lösung der Kurdischen Fra-
ge von Bedeutung sind, nämlich Min-
derheitenschutz und Selbstbestim-
mungsrecht, herauszuarbeiten und die
politischen Möglichkeiten, die sich dar-
aus für die kurdische Problematik erge-
ben zu skizzieren.
Inwieweit diese dann später umgesetzt
werden können, ist eine andere Frage.
Das Recht kann hier nur eine Hilfsfunk-
tion haben, zumindest aber kann es
motivierend wirken und dem kurdi-
schen Volk zeigen, dass es mehr Rechte
besitzt, als es zunächst den Anschein
haben mag. Im folgenden wollen wir
diese rechtlichen Grundlagen kurz
nachzeichnen.
Das Völkerrecht, anders als man

deren Gefallenen letztlich lapidar auch
als Opfer einer Fraktionierung innerhalb
der "extremen Linken" (Kutschera) abzu-
handeln, schmerzt zu lesen. Gerade auch
in einem Rundbrief von Leuten, die es
zumindest besser wissen könnten, wür-
den sie es denn wollen. Und so rudert
Asati zusammen mit Daniel Cohn-Ben-
dit in die gleiche Richtung, der nach
einem Besuch im F-Typ von Kandira
letztlich nichts anderes sagte, als Chris
Kutschera schreibt, und die Gefangenen
zu Mitschuldigen an ihrem eigenen Tod
im Namen einer "Steinzeit-Ideologie"
erklärte. Dem hat sich in der Diktion nun
auch Asati angeschlossen. Gut zu wissen
ist das nicht. Besser wäre, ihr überdenkt
das noch einmal. Oder sind das die not-
wendigen "Korrekturen" auf dem Weg
nach Europa, die ihr meint vollziehen zu
müssen?

Martin Glasenapp
(medico international) 

Antwort 
Wir weisen darauf hin, daß Artikel, die
namentlich gekennzeichnet sind, nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion
wiedergeben müssen. Vielmehr
betrachten wir dieses Bulletin als Grund-
lage und Plattform, die einer Vielzahl
von MeinungenGelegenheit zur Darstel-
lung gibt. Dies schließt natürlich Ant-
worten und Kommentare zu den veröf-
fentlichten Beiträgen ein., die wir an die-
ser Stelle ausdrücklich begrüßen wollen.
Wir möchten auf diese Weise, den Dis-
kussionsprozeß verbreitern  und beför-
dern.
Die Redaktion

zunächst vermuten mag, ist kein Recht
der Völker, sondern vielmehr ein Recht
der Staaten, und zwar derjenigen Staa-
ten, die miteinander gültige Verträge
eingegangen sind. Von besonderer
Wichtigkeit sind hier die Charta der Ver-
einten Nationen   und die Europäische
Menschenrechtskonvention. In diesem
von Staaten geschlossenen Vertragssys-
tem fällt es schwer die Rechte von Völ-
ker zu bestimmen, so dass notwendig
auf andere Lösungsansätze zurückge-
griffen werden muß, auf die historisch
begründbaren Konzepte des Minderhei-
tenschutzes und des Selbstbestim-
mungsrechtes.

Minderheitenschutz

Der Gedanke des Minderheitenschutzes
ist relativ alt. Bereits im 16. Jahrhundert
schlossen die europäischen Fürsten Ver-
träge mit den türkischen Sultanen, wor-
in den europäischen Kaufleuten und

KKuurrddiisscchhee  FFrraaggee  uunndd  VVööllkkeerrrreecchhtt
In diesen Tagen stellt das Kurdistan Informations-Zentrum ein
Gutachten des Hamburger Völkerrechtlers Norman Paech vor.
Thema:  "Selbstbestimmungsrecht und Minderheitenschutz".

von Klaus Happel

Zuschriften und Kommentare bitte an

Internationale Initiative
50445 Köln
Postfach 10 05 11
oder via Email an
info@freedom-for-ocalan.com

Norman Paech                 Foto: eigenes Archiv



ASITÎAnalyse & Kritik

11

anderen Christen die Freiheit der Reli-
gionsausübung versichert wurde. Natio-
nale Minderheiten hingegen wurden
erstmals in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts Thema internationaler Verträge, als
1858 der Wiener Kongress den Balkan
neu ordnete und die Staaten Serbien,
Montenegro, Bulgarien und Rumänien
schuf, die allesamt auch ethnische Min-
derheiten enthielten.
Was nunversteht das Recht als  eine eth-
nische Minderheit?  Es versteht darunter
eine Gruppe von Menschen, die zahlen-
mäßig klein ist gegen die Mehrheit,
sprachlich oder religiös von dieser ver-
schieden, aber im Besitz der gleichen
Staatsangehörigkeit. Die UNO gesteht
solchen Minderheiten lediglich kulturel-
le Rechte zu. So heißt es im Menschen-
rechtspakt von 1966: "In Staaten mit reli-
giösen, ethnischen oder sprachlichen
Minderheiten, darf Angehörigen dieser
Minderheiten das Recht nicht vorenthal-
ten werden, gemeinsam mit anderen
Angehörigen dieser Gruppe ihr eigenes
kulturelles Leben zu pflegen, sich zu
ihrer eigenen Religion zu bekennen und
auszuüben und ihre eigene Sprache zu
sprechen."
Das Konzept des Europarates geht wei-
ter. (Unglücklicherweise hat ausgerech-
net die Türkei, neben Frankreich, das
ebenfalls keine Minderheiten aner-
kennt, diese Konvention nicht unter-
zeichnet) Minderheitenschutz bedeutet
hier Schutz vor Assimilierung,Verbot der
Diskriminierung sowie ein Gleichheits-
gebot, das von den Unterzeichnern die
Förderung kultureller und sozialer
Bedürfnisse der Minderheitspopulation
fordert. Dies schließt die Möglichkeit
von Selbstverwaltung oder Autonomie
im Rahmen der Mehrheitsgesellschaft
ein, allerdings nicht als kollektiv einklag-
bares Recht einer Minderheit sondern
als individuelles Recht.
Ein Recht auf Separation oder Sezession
lässt sich hieraus nicht ableiten.

Selbstbestimmungsrecht

Die ersten uns überlieferten Dokumente
politisch realisierten Selbstbestim-
mungsrechts stammen aus der amerika-
nischen Unabhängigkeitserklärung von
1776. Die bis dato englischen Bürger in
den nordamerikanischen Kolonien
erklärten die Unabhängigkeit der Kolo-
nien von der Krone und ihre eigene Sou-
veränität. Dennoch dauerte es noch fast
zwei Jahrhunderte, bis das Selbstbe-
stimmungsrecht 1966 Aufnahme in die
Menschenrechtscharta fand: "Alle Völker
haben das Recht auf Selbstbestimmung,
kraft dieses Rechts entscheiden sie frei
über ihren politischen Standpunkt, ent-
scheiden über ihre wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Entwicklung."
1970 schließlich heißt es in einer Dekla-
ration der UN: "Aufgrund des in der
Charta der Vereinten Nationen veranker-
ten Grundsatzes der Gleichberechti-

gung und Selbstbestimmung der Völ-
ker haben alle Völker das Recht frei und
ohne Einmischung von aussen über
ihren politischen Status zu entscheiden
und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung zu gestalten.
Jeder Staat ist verpflichtet dieses Recht
im Einklang mit den Bestimmungen der
Charta zu achten.... Die Gründung eines
souveränen und unabhängigen Staa-
tes, die freie Vereinigung mit einem
unabhängigen Staat oder die freie Ein-
gliederung in einen solchen Staat oder
das Entstehen eines anderen, durch ein
Volk frei bestimmten politischen Status
stellen Möglichkeiten der Verwirkli-
chung dieses Selbstbestimmungsrech-
tes durch das Volk dar."
Bei diesem Recht auf Selbstbestim-
mung handelt es sich um ein kollektives
Recht, also um ein Recht des Volkes auf
sein angestammtes Siedlungsgebiet,
auf seine ethnische Identität, auf Schutz
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vor Umsiedlung und Bewahrung seiner
kulturellen Eigenart. Die Bewahrung die-
ser Rechte kann in die Autonomie, ja in
die Souveränität führen. Politisch ist hier
eine ganze Palette von Modellen denk-
bar. Das derzeit in Europa gebräuchliche
Prinzip ist das des Föderalismus als einer
zentral nach außen administrierten
Gemeinschaft autonomer politischer
Gebilde, deren jeweilige Autonomie in
den verschiedenen Föderationen durch-
aus unterschiedliche Formen und unter-
schiedliche politische, soziale oder kul-
turelle Dimensionen annehmen kann.
Dem Thema Autonomie und Föderation
widmet  der Autor denn auch einen gro-
ßen Teil seiner Arbeit und gibt Beispiele
für gelungene Konstruktionen wie auch
für die inhärenten Gefahren föderativer
Gebilde. In einem Anhang zu seinem
Gutachten erläutert Paech die föderati-
ven Beispiele Belgiens, Spaniens und Ita-
liens und deren jeweilige Problematik.
Am Ende wird klar, wie vielfältig die

Möglichkeiten sind, die auf politischem
Wege in Übereinstimmung mit dem Völ-
kerrecht umgesetzt werden könnten;
wie viele Möglichkeiten das Recht der
Politik lässt; klar wird aber auch die
Ambivalenz von Autonomiebestrebun-
gen, dass sie nämlich, so man den Völ-
kern das Selbstbestimmungsrecht zuer-
kenne, Kriege vermeiden können, dass
sie aber auch Kriege begründen, wenn
die eine der betroffenen Seiten das
Selbstbestimmungsrecht der anderen
Seite nicht anerkennt.
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Gutachten zu den rechtlichen
Grundlagen zur Lösung der
kurdischen Frage in der Türkei

von Norman Paech, Professor für
Öffentliches Recht an der Hochschule
für Wirtschaft und Politik in Hamburg.


